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Beschlussesentwurf 1: 
 
Fussnote 9 im Ingress soll lauten: 
… Artikel 18 Absatz 1 des Bundesgesetzes über das Bergführerwesen und das Anbieten weiterer 
Risikoaktivitäten vom 17. Dezember 20109), … 
 
§ 3 Absatz 1 Buchstabe i Fussnote 9 soll lauten: 
i) die Bundesgesetzgebung über das Messwesen9); 
 
§ 4 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 1 soll lauten: 
1. Wein, teilweise vergorenem Traubenmost und -saft, Sauser und weinhaltigen Getränken; 
 
§ 11 Absatz 3 Buchstabe a soll lauten: 
a) Gewähr für die einwandfreie und rechtmässige Ausübung der gastwirtschaftlichen Tätigkeit 

bietet; und 
 
§ 15bis soll lauten: 

§ 16 Amtsblatt 
1 … 
Die Nummern der folgenden §§ und der Verweise sollen angepasst werden. 

 
§ 24 (neu 25) Absatz 2 Buchstabe a soll lauten: 
a) Gewähr für die einwandfreie und rechtmässige Ausübung des Handels mit alkoholhaltigen 

Getränken bietet; und 
 
§ 49 (neu 50) Absatz 3 Fussnote 1 soll lauten: 
3 Die kantonale Einigungsstelle kann auch als privates Schiedsgericht eingesetzt werden; in 
diesem Fall richtet sich das Verfahren nach den Regeln der zivilen Schiedsgerichtsbarkeit.1) 
 
                                                      
9) SR 935.91. 
9) Bundesgesetzgebung über das Messwesen vom 9. Juni 1977 (SR 941.20 ff.). 
1) Artikel 353 ff. der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 2011 (SR 272). 



  

 

§ 53 (neu 54) Absatz 1 Fussnote 3 soll lauten: 
1 Die Ausstandsbestimmungen des Gesetzes über die Gerichtsorganisation3) gelten sinngemäss. 
 
§ 58 (neu 59) Absatz 2 soll lauten: 
2 Die Artikel 203 Absatz 1 und 4, 204 und 206 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 
19. Dezember 2008 gelten sinngemäss. 
 
§ 70 (neu 71) Absatz 1 soll lauten: 
1 Einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen werden mittels Verfügung gewährt. 
 
Titel 6.2. soll lauten: 
6.2. In die Schweiz entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

 

 
Beschlussesentwurf 2: 
 
I. Einleitungssatz soll lauten: 
Der Erlass Gebührentarif (GT) vom 24. Oktober 19792) (Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt 
geändert: 
 
Einreihung §§ 43sexies bis 43octies: 
Die §§ 43sexies bis 43octies sollen  als §§ 36bis bis 36quater eingereiht werden. 
 
§ 83 soll lauten: 
Ausnahmebewilligungen von den Öffnungszeiten für Geschäfte nach dem Wirtschafts- und 
Arbeitsgesetz (WAG) vom …10) 
 
 
Änderungsantrag UMBAWIKO: 
 
§ 31 Absatz 1 soll lauten: 
Die in § 31 enthaltenen Pflichten gelten mit Ausnahme von Absatz 1 Buchstabe b und i 
sinngemäss für den Inhaber oder die Inhaberin einer Vermittlungsbewilligung. 
 
 
 
Im Übrigen Zustimmung zu den Beschlussesentwürfen 1-4  des Regierungsrats und den 
Änderungsanträgen der FIKO und der UMBAWIKO. 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Kurt Henzmann Pascale von Roll 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Kurt Henzmann 

 

 

 

                                                      
3) §§ 92 ff. des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) vom 13. März 1977 (BGS 125.12). 
10) BGS … 


